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Stellungnahme zur Vernehmlassung «Anpassung der Verordnung über die Förderung der 

ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (KJFV)» im Zuge der Umsetzung 

der Motion 19.3633 «Ombudsstelle für Kinderrechte» 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 

Sehr geehrte Frau Wüthrich, 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Bundesrat will die Kinderrechte stärken. Mit Anpassungen an der Verordnung über die 

Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (KJFV) soll eine 

Grundlage dafür geschaffen werden. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 15. Dezember 

2023 eine entsprechende Vorlage in die Vernehmlassung geschickt. Im vorliegenden Schrei-

ben nimmt Alliance Enfance Stellung zum Vorentwurf und zum erläuternden Bericht des obge-

nannten Geschäfts.  

Generelle Stellungnahme zur Vorlage 

Alliance Enfance begrüsst, dass der Bundesrat die grossen Lücken bezüglich einer kindge-

rechten Justiz anerkennt und sich der Stärkung der Kinderrechte annimmt, indem er unterstüt-

zende und koordinierende Aufgaben, welche die Möglichkeiten der Kantone übersteigen, 

wahrnimmt respektive eine nationale Kinderrechtsorganisation damit beauftragt. Weiter be-

grüsst Alliance Enfance die Verankerung der Zuständigkeit beim Bundesamt für Sozialversi-

cherungen (BSV) sowie die Bereitstellung zusätzlicher Mittel gemäss der vorliegenden Verord-

nung. Insbesondere wollen wir positiv hervorheben, dass ein stärkerer Fokus auf die Generie-

rung und Vermittlung von Wissen gelegt werden soll. Die Datengenerierung ist eine wesentli-

che Voraussetzung, um die Umsetzung der Kinderrechtskonvention voranzutreiben und zu 

überwachen. 
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Jedoch kritisiert Alliance Enfance, dass der Aufgabenbereich einer nationalen Kinderrechtsor-

ganisation auf unterstützende und koordinierende Tätigkeiten, Wissenstransfer und Vernet-

zung beschränkt ist. Die grösste Lücke im Bereich Kinderrechte – und zugleich der klare und 

explizite politische Auftrag aus der Motion 19.3633 «Ombudsstelle für Kinderrechte» sowie ein 

zentrales Element der Empfehlungen des UN-Kinderrechtsausschusses – ist das Fehlen einer 

nationalen und unabhängigen Ombudsstelle für Kinder mit einer rechtlichen Beratungs- und 

Vermittlungstätigkeit. Mit dem vorgeschlagenen Ansatz sind höchstens minimale Fortschritte 

möglich. Es wird aber nicht aber die erhoffte Sicherstellung einer kindgerechten Justiz erreicht 

werden sowie die unmittelbare Verhinderung von Unrecht, wenn Kinder nicht informiert und 

nicht angehört werden – weil sie ihre Rechte nicht wahrnehmen können. In diesen zentralen 

Aspekten bleibt der Auftrag unerfüllt.  

Verpasste Chance für effektives Justizsystem 

Eine unabhängige Ombudsstelle für Kinderrechte soll den Kindern den Zugang zur Justiz so-

wie die Verfahrensrechte gemäss Artikel 29 der Bundesverfassung sichern. Wie auch im er-

läuternden Bericht umfassend beschrieben, ist dies ist aktuell nicht gewährleistet, da Kinder 

ihre Rechte im Schweizer Rechtssystem nicht eigenständig durchsetzen können. Auch die 

heutigen kommunalen, kantonalen und nationalen Institutionen decken diese Lücke nicht ab.  

Alliance Enfance unterstützt die Forderung zur Schaffung einer unabhängigen Ombudsstelle 

für Kinderrechte gemäss den Empfehlungen des UN-Kinderrechtsausschusses und den For-

derungen des Netzwerks Kinderrechte Schweiz. Eine unabhängige Ombudsstelle für Kinder-

rechte spricht Empfehlungen aus und erleichtert Kindern den Zugang zur Justiz, informiert, be-

rät und vermittelt zwischen Kindern und Fachpersonen im Justizsystem auf allen Instanzen-

ebenen. So verhindert sie Unrecht und trägt durch verschiedene Formen der Prävention dazu 

bei, hohe Folgekosten zu vermeiden. Zudem fördert sie die Resilienz der Kinder, was essenzi-

ell für ein selbstständiges und eigenverantwortliches Leben ist. Besonders in jungen Jahren, in 

denen viele Entwicklungen stattfinden, ist Resilienz entscheidend. Eigenschaften wie Selbst-

wirksamkeit, Anpassungsfähigkeit, Problemlösungskompetenz und frühzeitige Übernahme von 

Eigenverantwortung werden gestärkt. Dies führt zu einem ausgezeichneten Kosten-Nutzen-

Verhältnis auf volkswirtschaftlicher Ebene. 

Klarer Handlungsbedarf auf nationaler Ebene 

Die aktuelle Vorlage versäumt es, die bestehende Lücke im Funktionieren unseres Justizsys-

tems zu schliessen. Trotz klarer Vorteile einer unabhängigen und nationalen Ombudsstelle ar-

gumentiert die Vernehmlassungsvorlage gegen deren Zweckmässigkeit. Diese Sichtweise ver-

nachlässigt die Bedeutung einer nationalen Lösung, die zwischen Kindern und lokalen Fach-

personen vermittelt, Empfehlungen ausspricht und eine einheitliche Unterstützung für Kinder – 

unabhängig von ihrem Wohnort – sicherstellt.  

Eine nationale und unabhängige Ombudsstelle für Kinderrechte ist effizienter und gerechter 

als freiwillige kantonale Lösungen. Eine Delegation der Aufgabe an die Kantone auf freiwilliger 

Basis führt zu Ungleichheit, während eine nationale und unabhängige Lösung allen Kindern 

gleichen Zugang zur Justiz bietet. Zudem braucht rechtliche Beratungs- und Vermittlungstätig-

keit für Kinder spezialisiertes Know-how, juristische Kenntnisse über alle Rechtsgebiete in 

Verbindung mit besonderen Kompetenzen im Umgang mit Kindern sowie ein mehrsprachiges 
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Angebot. Eine nationale Stelle ist effizienter und vermeidet den enormen Aufwand und die Be-

triebskosten, die bei 26 kantonalen Lösungen entstehen würden. 

Die Umsetzung der Kinderrechte ist nicht nur eine Aufgabe der Kantone, sondern auch des 

Bundes. Eine nationale und unabhängige Ombudsstelle schafft keine Doppelspurigkeit. Viel-

mehr hat sie eine unterstützende und koordinierende Aufgabe auf nationaler Ebene, um die 

Umsetzung von Teilen der Bundesverfassung, der UN-Kinderrechtskonvention, der nationalen 

und kantonalen Gesetze und Verordnungen und der Leitlinien für eine kindgerechte Justiz zu 

garantieren.  

Verfassungs- und gesetzliche Grundlagen sind vorhanden 

Die Vernehmlassungsvorlage schlägt vor, die Motion durch eine Verordnungsänderung im 

Rahmen der Kinder- und Jugendförderungsverordnung (KJFV) umzusetzen. Jedoch wird da-

bei die Kernfunktion einer Ombudsstelle für Kinderrechte mit rechtlicher Beratungs- und Ver-

mittlungstätigkeit nicht berücksichtigt. Der Bundesrat argumentiert, dass diese Kernfunktion 

aufgrund der Verfassung und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen nicht um-

setzbar sei, ohne jedoch eine ausreichend klare und nachvollziehbare Begründung dafür zu 

liefern. 

Die bestehenden schweizerischen Rechtsgrundlagen bieten ausreichend Raum, um den Kern 

der Motion umzusetzen. Die Verfassung verpflichtet in Art. 67 sowohl den Bund als auch die 

Kantone, den Förderungs- und Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung 

zu tragen. Die Tätigkeit einer nationalen und unabhängigen Ombudsstelle für Kinderrechte 

greift nicht in die Kompetenzordnung zwischen Bund und Kantonen ein, weil sie keine rechtli-

chen Vertretungen übernimmt oder Verfahren führt, sondern nur vermittelt und Empfehlungen 

ausspricht. Auch unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität ist damit der Handlungsbedarf auf 

nationaler Ebene klar gegeben. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die subsidiäre Zuständig-

keit des Bundes bloss in der Beratung und Vernetzung von Behörden gegeben sein soll, nicht 

aber in der Gewährleistung einer flächendeckenden, den verfassungsmässigen Grundlagen 

sowie der Rechtsgleichheit genügenden rechtlichen Beratungs- und Vermittlungstätigkeit einer 

unabhängigen Ombudsstelle für Kinder. Gemäss Art. 43a BV soll der Bund jene Aufgaben 

übernehmen, die die Kraft der Kantone übersteigen oder einer einheitlichen Regelung durch 

den Bund bedürfen.  

Schlussfolgerung und Forderung 

Aus all diesen Gründen fordert Alliance Enfance, dass dem Bedürfnis von Kindern und Akteu-

ren aus der Praxis wie auch dem politischen Willen des Parlaments entsprochen wird und die 

Schaffung der in der Motion geforderten nationalen und unabhängigen Ombudsstelle für Kin-

derrechte effektiv als Ziel der Vorlage im Fokus steht. Es gilt in einer neu ausgearbeiteten Bot-

schaft die Rechtsgrundlagen für eine zielführende nationale und unabhängige Ombudsstelle 

für Kinderrechte zu schaffen, die die heutigen Lücken im System effektiv schliesst.  

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zu der vor-

geschlagenen Änderung der Kinder- und Jugendförderungsverordnung KJFV; Stärkung der 

Kinderrechte Stellung zu nehmen. Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
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Mit freundlichen Grüssen 

 

Alliance Enfance 

 

 

 

 

Lisa Mazzone   Philipp Kutter 

Co-Präsidentin  Co-Präsident 

 

 

 

Alliance Enfance 

Alliance Enfance bringt die Perspektiven und Rechte der Kinder in die politischen Prozesse 

auf allen staatlichen Ebenen und in allen Regionen ein. Sie setzt sich für Rahmenbedingungen 

ein, die den Kindern die bestmögliche Entwicklung eröffnen und zu Chancengerechtigkeit füh-

ren. 

Dazu eint Alliance Enfance die Stimmen der zivilgesellschaftlichen Akteure in den Bereichen 

Bildung, Betreuung und Erziehung, Gesundheit und Kindesschutz und sorgt für den Wissen-

saustausch zwischen Praxis, Forschung und Politik. 

 

Mehr zum Verein Alliance Enfance und seinen Mitgliedern: www.alliance-enfance.ch  

http://www.alliance-enfance.ch/

